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(JJ-V-Amr-Nr.)

g6Xpff Aufhebung eines nicht weiterzuführenden Bebauungsplanverfahrens
Bebauungsplanentwurf "Gartenanlage Nonnentrift" im Ortsbezirk Nordost
- Aufhebungsbeschluss
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'I Übersicht über den Geltungsbereich des
aufzuhebenden Bebauungsplanentwurfs
2 Aufstellungsbeschluss der Stadtverordeten-
versammlung vom 28.05.1986, Nr, 843
3 Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses vom 03.07.1986
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A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind

! keine finanziellen Auswirkungen verbunden

X finanzielle Auswirkungen verbunden
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lll Übersicht fi nanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage
Es handelt sich um Mehrkosten D budgettechnische Umsetzung

Bei Bedarf Hinweise I Erkiuterung (max. 7so zeich6n)

Typ Bezoichnung
Gesaml-

kosten

...davon

APUÜPL

Finanzi€rung

(Spene, Enrao)

Kontierung

(Obj6kt und Konto)

2023 Ötfentliche Bekannlmachung 500., c 1300153r 684000

Summe einmaliO€ Xostonl

Summe Fol96ko8t6n:
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B Kurzbeschreibung des Vofi abens (verpfl ichtend)

(Dio lnhalte diesos Feldos wordon [außer bei venraulichen Vorlagen, wio z. B. Disziplinaavoriagen] im lntemeulntranet verötfontlichl. Es dÜrfon hier
kein6 personenbozogenen Dat€n im Sinns d6s Hessischsn DalenschLrtzgesetzes v€rwondet worden (Ausnahms: Einwillioungs€rklärung des/der
Betroffonen lieot voo. Ergänzend€ Edäuterunosn, sowoit edorderlich, siehe D. Begnindung, Pkt. ll)

Nicht abgeschlossene Bebauungsplanverfahren deren Ziele nicht mehr verfolgt werden und deren Anfor-
derungen an die aktuellen Rechtsgrundlagen nicht mehr zeitgemäß sind, sollen zur Bereinigung der Ver-
waltung sowie besserer Übersicht und eindeutigerer Zuordnung in den digitalen Auskunftssystemen ein-
gestellt und die vorhandenen Beschlüsse aufgehoben werden.

C Beschlussvorschlag

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden über die Aufstel-
lung des Bebauungsplans ,,Ganenanlage Nonnentrift" im Ortsbezirk Nordost vom 28. Mai 1986 (Nr.
843) (Anlage 2) wird aufgehoben. Das Bebauungsplanverfahren wird eingestellt.

Der Geltungsbereich (Anlage 1) wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplans wie folgt beschrieben:

Ostgrenze des Flurstücks 90/23, OsG und Westgrenze des Flurstücks 97/23, West- und Südgrenze
des Flurstücks 90/23, Teil der Westgrenze des Flurstücks 24, dezeitige Nordwestgrenze der Kleingar-
tenkolonie ,,Nonnentrift' innerhalb des Flurstücks 24 sowie Teil der Nordostgrenze des Flurstücks 24
(alle Flur 21).

2 Der Beschluss über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und die Einstellung des Bebauungs-
planverfahrens wird ortsüblich bekannt gemacht.

D Begrändung

l. Auswirkungen der Sl?ungsvorlage
(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, WirkungeryMessgrdßen, Ouantilät, Oualität, Auswlrkungen im Konzem auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgs-
kontrolle)

Allgemeln:

Mit der Sitzungsvorlage sollen nicht weitezuführende Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen
eingestellt und deren Beschlüsse aufgeboben werden.

Flnanzlolle Auswlrtungon:

Die dem Stadtplanungsamt entstehenden internen Kosten sind im Haushalt des Stadtplanungsamts be-
rücksichtigt.

Wortschöpfung:

Durch die Aufhebung nicht weitezuführender Bebauungsplanverfahren wird eine Bereinigung der Verwal-
tung und eine bessere und eindeutigere Übersicht in den digitalen Auskunftssystemen erreicht.

Zeltplanung:

Es ist geplant, im 4. Quartal 2023 den Aufhebungsbeschluss herbeizuführen.

ll. Ergämende Erläuterungen
(Demograllsche Entwicklung, Umsetzung Bani6refreihert, Klimaschutz/Klima-Anpassunq, etc.)

Zu dem Beschlussvorsohlaq Nr. 1 :

Die damaligen Planungsziele sind überholt und werden nicht mehr verfolgt
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Der Bebauungsplanentwurf wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.05. 1986
Nr. 843 aufgestellt und am 03.07.1986 öffentlich bekannt gegeben (Anlage 3).

Das Bebauungsplanverfahren ist nicht zum Abschluss gebracht worden, lnsbesondere wurde noch kein
Satzungsbeschluss gefasst, lnsofern enthält die bisherige Beschlusslage zur Aufstellung des Bebauungs-
plans noch keine Festlegungen, aus denen Nutzungsrechte oder sonstige Rechte abgeleitet werden
könnten.

Durch die Aufhebung werden auch keine anderen bisher rechtmäßigen Nutzungsmöglichkeiten und/oder
sonstigen Rechte außer Kraft gesetzt oder beeinträchtigt. Damit sind lediglich die bisherigen Verfahrens-
schritte aufzuheben.

Zu dem Beschlussvorschlaq 2:

Der Beschluss ist entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 2 BaUGB ortsüblich bekannt zu machen.,

Bestätigung der Dezement'innen

wtesuaoen,/(. oa.zoze

ende
berbürgermeister
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